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Firma
Elektro-Krück-GmbH
Elektroinstallationen
Ferd inand-Porsche-Str. 1 9
67269 Grünstadt
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27 t655t03794

lhr Schreiben vom Ansprechpartner/-in/E'Mail
Frau Biedinger

Telefon/Fax
0621 5614 -
23457,23742
0621 5614 -53742

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß S 48 b Abs. I Satz I des
Ein kommensteuergesetzes (ESIG)

Name, Anschrift Firma Elektro-Krück-GmbH Elektroinstallationen, Ferdinand-Porsche-Str. 19, 67269
Grünstadt

Rechtsform Kapitalqesellschaft

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht zum
Steuerabzug nach $ 48 Abs. 1 ESIG befreit ist.

Diese Bescheinigung gilt vom 22.09.2018 bis zum 21.09.2021.

Wichtiqer Hinweis:
Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, wenn sie für bestimmte Bauleistungen
gilt. lst die Bescheinigung für einen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie ausgehändigt werden. Das Original ist mit
Dienstsiegel, Unterschrift und Sicherheits-Nummer versehen.
Der Leistungsempfänger hat die Möglichkeit, sich durch eine Prüfung der Gültigkeit der Freistellungsbe-
scheinigung über ein eventuelles Haftungsrisiko Gewissheit zu verschaffen. Diese Prüfung kann durch eine
lnternetabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern (UUry.Ozs!"Oe) erfolgen. Dazu werden die Daten beim Bundes-
zentralamt für Steuern gespeichert und bei einer lnternetabfrage den Leistungsempfängern bekannt gegeben. Bestä-
tigt das Bundeszentralamt für Steuern die Gültigkeit nicht oder kann der Leistungsempfänger eine lnternetabfrage
nicht durchführen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der Freistellungsbescheinigung angegebenen Fi-

nanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer lnternetabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern oder
einer Nachfrage beim Finanzamt begründet für sich allein keine zur Haftung führende grobe Fahrlässigkeit.
Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, die innerhalb des o.g. Gültigkeitszeitraumes und/
oder für die o.g. Bauleistungen geleistet werden. Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leistungsempfängers mit Ge-
genansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung gleich.

Landesfinanzkasse Daun Zuständige Service-Center
Bankverbindung Ludwigshafen, Bayernstraße 39
BBk Koblenz Frankenthal, Frieürich-Ebert-Straße 6
IBAN: DE04 5700 0000 0057 0015 17
BIC: MARKDEF1570
lnfo.Hotline der Finanzämter: 0261 - 20 179 279 )

öffnungszeiten Service-Center
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Länderschlüssel 27
Finanzamtsnummer: 27
Steuernummer: 2765503794
Sicherheitsnummer: 33573362
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- Seite 2 -
der Freistel I ungsbeschei n i gung zum Steuerabzug,

Steuernummer 276550 3794 n Sicherheitsn ummer 33573362

Der Widerruf dieser Bescheinigung bleibt vorbehalten.

'3n.1
Biedinger

DatenschuEhinweis
lnformationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über lhre Rechte
nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über lhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie
bitte dem allgemeinen lnformationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses lnformationsschreiben finden Sie un-
ter www.finanzamt.de (unter der Rubrik ,,Datenschutz") oder erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.
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